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Regeste

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Deutschland Kosten- und
Entschädigungsfolgen

Erwägungen

E. 4
März 2008 (RR.2007.135) sei bezüglich der erhobenen Gerichtskosten (Ziff. 3) aufzuheben
und es seien der Beschwerdeführerin keine Gerichts- kosten aufzuerlegen; 2. der
Beschwerdeführerin seien durch die Schweizerische Eidgenossen- schaft folgende
Parteientschädigungen für das Verfahren vor der Bundes- anwaltschaft bzw. vor dem
Bundesstrafgericht zu entrichten: 2.1 für das Verfahren vor der Bundesanwaltschaft bzw.
dem Bundes- amt für Justiz Fr. 9'900.00 zzgl. MwSt; 2.2 für das Verfahren vor
Bundesstrafgericht Fr. 7'650.00 zzgl. MwSt; 3. eventualiter sei das Verfahren zur
Beurteilung der Entschädigungsfrage an das Bundesamt für Justiz bzw. die
Bundesanwaltschaft zu Entscheid im Sinne der Erwägungen des Bundesstrafgerichts
zurückzuweisen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen für das vorliegende Verfahren.“

Das Bundesamt und die Bundesanwaltschaft wurden darüber am 8. Okto- ber 2008 in
Kenntnis gesetzt (act. 11, 12).

Die II. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Die Verfahrenskosten vor Bundesstrafgericht bestimmen sich gemäss Ver- weis in Art.
12 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über inter- nationale Rechtshilfe in
Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und Art. 30 lit. b des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 2002
über das Bundesstrafgericht (SGG; SR 173.71) nach Art. 63 des Bundesgesetzes vom 20.
Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021). Nicht geregelt im
VwVG ist die Kostenverlegung im Falle der Gegenstandslosigkeit des Ver- fahrens. Vor
Aufhebung des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der
Bundesrechtspflege (Organisationsgesetz; OG) wurde diese Lücke durch Art. 72 des
Bundesgesetzes über den Bundeszi- vilprozess (BZP; SR 273) mittels Verweis in Art. 40
OG gefüllt (Urteil des Bundesgerichtes 1A.223/1999 vom 28. Februar 2000, E. 1c). Seit der
Auf- hebung des OG fehlt eine direkte Verweisnorm, weshalb die Bestimmung sinngemäss
anwendbar ist (vgl. Art. 71 BGG; TPF RR.2008.141 vom 3. September 2008; VBP 1993
Nr. 13 E. 3.1; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄ- NER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Auflage, Zürich 1998, N. 220 m.w.H.; FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungs- rechtspflege, 2. Auflage, Bern 1983, S. 326).
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Ähnliche im Verwaltungsverfahren zur Anwendung gelangende Regelun- gen zur
Verlegung der Kosten bei Gegenstandslosigkeit finden sich auch in Art. 5 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent- schädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) und im weitgehend identischen Art. 4b
der Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im
Verwaltungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0; MICHAEL BEUSCH, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/St. Gallen 2008, S. 809 N. 16;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, a.a.O., N. 698; vgl. auch Art. 4 VwVG). Gemäss
Art. 4b VKEV (und dem praktisch gleichlautenden Art. 5 VGKE) werden die Ver-
fahrenkosten jener Partei auferlegt, deren Verhalten die Gegenstandslosig- keit bewirkt hat
(Abs. 1). Ist das Verfahren ohne Zutun der Parteien ge- genstandlos geworden, so werden
die Kosten auf Grund der Sachlage vor Eintritt des Rechtsgrunds festgelegt (Abs. 2). Die
genannten Artikel ent- sprechen grundsätzlich Art. 72 BZP, welcher vorliegend zur
Anwendung gelangt. 1.2 Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, bei Gegen-
standslosigkeit bestimme sich die Kostenverlegung nach Art. 63 VwVG mit Präzisierung in
Art. 4b VKEV. Gemäss genanntem Art. 4b dürften der Be- schwerdeführerin aufgrund von
Abs. 1 keine Kosten auferlegt werden, da der entstandene Verfahrensaufwand bzw. die
Gegenstandslosigkeit durch die ausländische Behörde verursacht worden sei. Dies zum
einen, weil sie ein Ersuchen gegen eine von Anfang an offensichtlich völlig unbeteiligte
Person gestellt hätten und zum anderen, weil sie am Ersuchen ungebühr- lich lange und
lediglich aus fiskalischen Motiven festgehalten hätten, ob- wohl schon lange klar gewesen
sei, dass die fraglichen Informationen der Beschwerdeführerin für das Endurteil ohne
Belang seien. Die Beschwerde- führerin habe die schweizerischen Behörden mit ihren
Eingaben auch über die Unrechtmässigkeit bzw. Irrelevanz der verlangten Informationen
infor- miert. Indem die schweizerischen Vorinstanzen der zutreffenden Auffas- sung der
Beschwerdeführerin nicht gefolgt seien und der ausländischen Behörde Informationen für
nicht rechtshilfefähige Tatbestände haben zu- kommen lassen wollen, falle der Umstand der
Gegenstandslosigkeit auch in die Sphäre der Schweizer Behörden selber. Dadurch sei die
Beschwer- deführerin gezwungen gewesen, gegen die Entscheide Rechtsmittel einzu- legen,
welche durch den Ersuchensrückzug am Ende nun gegenstandslos geworden seien. Durch
diese Verfahrensentwicklung sei die Beschwerde- führerin mit ihrem zentralen Anliegen
der Verweigerung der Erteilung der fraglichen Informationen vollumfänglich
durchgedrungen. Im Übrigen habe auch der Verlauf des deutschen Hauptverfahrens den
Standpunkt der Be- schwerdeführerin in allen Teilen bestätigt. Die Kosten dürften also auch
nach Art. 4b Abs. 2 VKEV nicht der Beschwerdeführerin auferlegt werden
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(faktisches Obsiegen bzw. Stellen einer sehr günstigen Prozessprognose). An dieser
Situation ändere auch der Umstand nichts, dass das Urteil des Landgerichtes Stuttgart erst
im März 2008 ergangen und der Rückzug des Ersuchens im April 2008 erfolgt sei, also
zeitlich nach den Entscheiden der Bundesanwaltschaft bzw. des Bundesstrafgerichts.
Wesentlich sei wie aus- geführt lediglich, dass die ausländische Behörde von Anfang an um
irrele- vante, nicht rechtshilfefähige Informationen ersucht habe und sich dessen auch die
schweizerischen Behörden bewusst gewesen seien (act. 10 S. 14 – 18). 1.3 Vorliegend hat
die ersuchende Behörde durch den Rückzug ihres Rechts- hilfeersuchens die
Gegenstandslosigkeit bewirkt. Klarerweise fällt dieser Umstand entgegen der Auffassung
der Beschwerdeführerin nicht in die Sphäre der schweizerischen Behörden. Selbst wenn die



VKEV für das vor- liegende Verfahren zur Anwendung gelangte, könnte Art. 4b Abs. 1
VKEV nicht zum Zuge kommen, denn die ausländische Behörde gilt gerade nicht als Partei
im Sinne dieser Bestimmung (BGE 125 II 411 E. 3). Die Kosten sind damit auf Grund der
Prozessaussichten nach dem Stand der Streitsa- che vor Eintritt der Gegenstandslosigkeit
festzulegen (ALFRED KÖLZ / ISA- BELLE HÄNER, a.a.O., N. 698; Art. 72 BZP). Diese
ist vor Rückzug des Rechtshilfeersuchens am 14. April 2008 mit dem Entscheid des
Bundes- strafgerichtes vom 4. März 2008 bereits beurteilt worden. Die Bundesan-
waltschaft hat die Herausgabe diverser Bankunterlagen betreffend Konten der
Beschwerdeführerin verfügt und das Bundesstrafgericht hat die in die- sem Zusammenhang
erhobene Beschwerde abgewiesen. Auf die materiel- len Ausführungen der
Beschwerdeführerin in der Stellungnahme (act. 10 S. 8 – 10) ist damit nicht mehr
einzugehen. Insbesondere sind die Vorbrin- gen, sie hätten faktisch obsiegt bzw. es sei
ihnen eine sehr günstigen Pro- zessprognose zu stellen und das deutsche Verfahren habe
ihren Stand- punkt in allen Teilen bestätigt, unbehelflich bzw. unzutreffend. Dem Verfah-
rensausgang entsprechend hat das Bundesstrafgericht der Beschwerde- führerin in seinem
Entscheide vom 4. März 2008 die Gerichtsgebühren auferlegt. Diese Entscheidung war
sachgerecht und es ergibt sich auch nach Rückzug des Rechtshilfeersuchens kein Anlass zur
Änderung. 2. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten-
pflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 30 lit. b SGG). Für die Berechung der
Gerichtsgebühren gelangt das Reglement vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren
vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.32) zur Anwendung (TPF RR.2007.6 vom 22.
Februar 2007 E. 5). Die Gerichtsge- bühr ist vorliegend auf Fr. 500.00 festzusetzen (vgl.
Art. 3 des Regle- ments).

- 6 -

Demnach erkennt die II. Beschwerdekammer:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
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